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Einleitung 

"Sie [die französischen Personengesellschaften] gleichen in Struktur und Haftung im we-
sentlichen den entsprechenden deutschen Gesellschaftsformen. Abweichend vom deut-
schen erkennt ihnen das französische Recht eigene Rechtspersönlichkeit zu; der Unter-
schied ist aber eher theoretischer Natur als in seiner praktischen Auswirkung beachtlich." 

So äußerte sich 1988 eine deutsche Einführung in das französische Recht zu den 
Unterschieden im Recht der Personengesellschaften in diesen beiden Rechtsord-
nungen 1• Betrachtet man jedoch die in Deutschland nach wie vor lebhaft diskutierte 
Frage der personenrechtlichen Dimension der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, so 
scheint allein dieser Unterschied eine eingehendere Betrachtung zu rechtfertigen2• 

Immerhin zeigen bereits die hierzulande vertretenen Ansichten, nach denen die Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts entweder als eigenständiges Rechtssubjekt oder als 
verselbständigtes Sondervermögen der Gesellschafter aufgefasst wird, dass sich 
schon bei Berücksichtigung nur dieser beiden Organisationsformen erhebliche Kon-
struktionsunterschiede hinsichtlich einzelner gesellschaftsrechtlicher Problemstel-
lungen ergeben. Aber selbst wenn man mit der neueren Lehre im deutschen Recht 
zu dem Schluss kommt, dass die Frage nach der Rechtsträgerschaft für die Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts nicht anders zu beantworten ist als für die Personenge-
sellschaften des Handelsrechts, so dass sich die Unterschiede im deutschen Recht 
erheblich reduzieren, so ist doch zu bedenken, dass bei der Ausdehnung der Unter-
suchung auf die französischen Personengesellschaften gleich mehrere weitere Or-
ganisationsmodelle für Personengesellschaften hinzukommen: Grundsätzlich ver-
leiht das französische Recht seinen Gesellschaften in Art.1842 Code civil die volle 
Rechtsfähigkeit, weshalb sowohl die zivilrechtliche Gesellschaft, die societe civile, 
als auch die Grundform der handelsrechtliehen Personengesellschaften, die societe 
en nom collectif, juristische Personen sind3• Da Art. 1842 Code civil aber für die 
Rechtspersönlichkeit die Immatrikulation der Gesellschaft voraussetzt, hat sich 
gleichwohl ein Bedarf an Gesellschaftsformen ohne Rechtspersönlichkeit erge-
ben - entweder weil die Gesellschafter wie bei der schon in Art. 1842 Code civil ge-
nannten societe en participation beim Vertragsschluss bewusst auf das Herbeifüh-

1 U. Hübner!V Constantinesco, Einführung in das französische Recht, 2 1988, 193. 
2 An dieser Stelle werden zur Einführung zunächst nur die Grundgedanken der Diskussion 

skizziert. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Streitstand erfolgt unten bei 11. 1. b) 
und c). 

3 Für die Handelsgesellschaften ergibt sich die Rechtspersönlichkeit bereits aus Art. L.5. 
Die zweifache Regelung resultiert aus der Reformgeschichte des französischen Gesellschafts-
rechts; vgl. dazu weiter unten in diesem Abschnitt. 
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render Rechtsfähigkeit verzichten, oder weil gar keine ausdrückliche Gesellschafts-
gründung stattfindet, wie bei der societe creee de fait4 • Nach dem Prinzip des 
Art. 1872 al. 1 Code civil entsteht bei diesen nichtrechtsfahigen Gesellschaften kei-
nerlei gemeinsames Vermögen; die Beziehungen der Gesellschafter untereinander 
sind rein schuldrechtlicher Natur. Art. 1872 al. 2 und 3 Code civillässt aber eine Re-
gelung des römischen Rechts aufleben, nach der auch Bruchteilseigentum gebildet 
werden kann, womit eine neue Vermögensordnung und ein höherer Organisations-
grad entstehen5• Unter Berücksichtigung dieser verschiedenen Stufen der Verselb-
ständigung der Gesellschaften und der unterschiedlichen Konzepte der Rechtsträ-
gerschaft ergibt sich je nach den Gegebenheiten zwangsläufig die Notwendigkeit, 
eine bestimmte Rechtsfrage, die sich bei allen zu untersuchenden Gesellschaftsfor-
men stellt, von Fall zu Fall anders zu beantworten. Ein Hauptanliegen dieser Arbeit 
ist es daher, die wesentlichen Unterschiede zwischen dem deutschen und dem fran-
zösischen Recht der Personengesellschaften herauszuarbeiten und festzustellen, in-
wiefern sie auf den unterschiedlichen Konzepten der Rechtspersönlichkeit der Ge-
sellschaften beruhen. 

Wie schon aus diesen einführenden Darstellungen deutlich wird, soll sich diese 
Untersuchung auf das Recht der Personengesellschaften konzentrieren. Der Sinn 
dieser Begrenzung ergibt sich bereits aus dem Umstand, dass die zentrale Frage 
nach der unterschiedlichen Gewährung der Rechtspersönlichkeit nur die Personen-
gesellschaften betrifft und keine darüber hinausgehende Bedeutung für das Recht 
der Kapitalgesellschaften hat. Dieses muss nur dann herangezogen werden, wenn 
die Entwicklung der Personengesellschaften von den Kapitalgesellschaften beein-
flusst wurde, oder wenn die Untersuchung des allgemeinen Gesellschaftsbegriffs 
eine erweiterte Betrachtung erfordert. Über diese erste Einschränkung hinaus sollen 
aus dem Recht der Personengesellschaften auch die Kommanditgesellschaften aus-
geklammert werden. Das deutsche wie das französische Recht betrachten die Kom-
manditgesellschaft als eine Variante der jeweils typischen Handelspersonengesell-
schaft, der OHG oder der societe en nom collectif, die sich dadurch auszeichnet, 
dass mindestens ein Gesellschafter nicht unbeschränkt haftet6• Die diesbezüglich in 
beiden Rechtsordnungen auftretenden Unterschiede eignen sich möglicherweise für 
eine eigenständige Untersuchung; für die Betrachtung der Auswirkungen der 
Rechtspersönlichkeit lassen sie jedoch keine weiterführenden Erkenntnisse erwar-
ten, da die Kommanditgesellschaften insofern keine Abweichungen zum jeweiligen 
Grundtyp der Handelsgesellschaften aufweisen7• 

4 Zu den nichtrechtsfähigen Gesellschaften des französischen Rechts siehe unten 11.4. 
5 Zum Verhältnis von Bruchteilseigentum und Gesellschaft im französischen Recht siehe 

weiter unten in diesem Abschnitt sowie I. 3. b)cc). 
6 Vgl. § 161 Abs. l HGB und Art.L.23. 
7 Im übrigen spielen die Kommanditgesellschaften im französischen Recht nur eine unter-

geordnete Rolle, wie sich auch aus der in diesem Abschnitt abgedruckten Tabelle ergibt. Vgl. 
auch Y. Guyon, Droit des affaires I, 101998, Rn. 94, zu der gelegentlich diskutierten Abschaf-
fung dieser Gesellschaftsform. 
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Durch diese Einschränkungen wird der Untersuchungsgegenstand zwar deutlich 
begrenzt und umfasst letztlich nur noch einen Bruchteil des gesamten Gesellschafts-
rechts; dieses Vorgehen wird jedoch durch weitere Aspekte gerechtfertigt. So ist 
beispielsweise der europäische Einigungsprozess zu bedenken, der sich auch auf 
das Gesellschaftsrecht ausgewirkt hat. Angesichts der sehr unterschiedlichen Ge-
sellschaftsrechtskonzepte in den einzelnen Mitgliedstaaten hat sich gerade in die-
sem für den Wettbewerb in einem gemeinsamen Markt wichtigen Rechtsbereich die 
Notwendigkeit zur Harmonisierung ergeben8• Daher lag hier eines der ersten Akti-
vitätsfelder der europäischen Gesetzgeber, und heute kann durchaus ein eigenstän-
diges europäisches Gesellschaftsrecht ausgemacht werden. Allerdings hat sich die-
ses zunächst vor allem der Kapitalgesellschaften - und unter diesen insbesondere 
der Aktiengesellschaft, der societe anonyme (S.A.)- angenommen9• Dabei sind mit 
dem Mittel der Richtlinie auch zahlreiche Erfolge zum Schutz der Vertragspartner 
der Gesellschaft sowie von Minderheitsgesellschaftern erzielt worden, und selbst 
das Projekt der societe europeenne, der europäischen Aktiengesellschaft, deren Ein-
führung seit den sechziger Jahren angestrebt wird, stehttrotzeiniger höchst umstrit-
tener Regelungsbereiche nach wie vor auf der Tagesordnung. Die Harmonisierung 
der Personengesellschaften hat sich demgegenüber als wesentlich schwieriger er-
wiesen. Dies verdeutlichen schon die Artt. 58 Abs. 2 und 225 Unterabs. 3 EGV10, die 
die gegenseitige Anerkennung der Rechtspersönlichkeit, den grenzüberschreiten-
den Wechsel des Gesellschaftssitzes und den rechtsübergreifenden Zusammen-
schluss von Gesellschaften angesichts der sensiblen Frage der Rechtspersönlichkeit 
nicht der Regelungskompetenz der Gemeinschaftsorgane zuweisen, sondern die 
Angleichung den Mitgliedsstaaten im Wege durch das europäische Recht angeregter 
völkerrechtlicher Verträge überlassen. Insbesondere löst die in Art. 58 Abs. 2 EGV 
enthaltene Definition des europarechtlichen Gesellschaftsbegriffs nicht die Proble-
me bezüglich der Beibehaltung und Anerkennung der Rechtspersönlichkeit, son-
dern setzt deren Lösung voraus 11 • 

"Als Gesellschaften gelten die Gesellschaften des bürgerlichen und des Handelsrechts ein-
schließlich der Genossenschaften und die sonstigen juristischen Personen des öffentlichen 
und privaten Rechts mit Ausnahme derjenigen, die keinen Erwerbszweck verfolgen." 

Tatsächlich wurde auch bereits am 29. Februar 1968 ein solcher Vertrag zur ge-
genseitigen Anerkennung der Rechtsfahigkeit der Gesellschaften geschlossen12; al-

8 J. Paillusseau, Les fondements du droit moderne des societes, J.C.P. 1984. I. 3148, Rn.l2; 
Y. Guyon, La coordination communautaire du droit franr;:ais des societes, RTDEuropeen 1990, 
241. 

9 So betreffen von den bisherigen dreizehn Richtlinien zum Gesellschaftsrecht- von denen 
acht verabschiedet sind - allein sieben ausdrücklich nur das Recht der Kapitalgesellschaften; 
siehe dazu auch Y. Guyon, La coordination communautaire; K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, 
31997, 36f, und EWGV-Troberg, Art. 54, Rn.l5ff. 

10 Ehemals Artt. 58 Abs. 2 und 220 Unterabs. 3 EWGV. 
11 EWGV-Troberg, Art. 58, Rn.2, 9. 
12 Bull. EG, Beilage 2/1969, 5; der Text ist auch im BGBI. 1972 II, 370, abgedruckt. 

2 Nitschkc 
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